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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XLII. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXII. Jahrgang.

Nr. 11. Basel, 14. März. 1896.
Erscheint' wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung in Basel". Im Auslande nehmen alle Postbureaux und Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor: Oberst von Elgger.

Inhalt: Die HerbstmanSver des I. Armeekorps 1895. (Schluss.) — J. Feiss: Das Webrwesen der Schweiz. —
Eidgenossenschaft: Ernennungen. Wahl eines Kanzlisten. Todesfall. — Ausland: Deutschland: f Admiral Al-
brecht von Stosch. — Österreich: t Vizeadmiral Anton Freiherr v. Wiplinger.

Die Herbstmanöver des I. Armeekorps
1895.

IX.
Schluss. Rückblicke.

Das letzte oder eigentliche Korpsmanöver hätte

sehr befriedigend ausfallen können, wenn die

Durchfährung desselben eine dem ursprünglichen
Plane entsprechende gewesen wäre. Da würde

eine halbe Division (David) nebst Artillerie
in der Front der feindlichen Stellung demonstriert,

1V2 Division mit dem Rest der Artillerie
aber den Hauptangriff auf linken Flügel und

linke Flanke des Gegners gemacht haben. Wie

wir wissen, hat die zu früh ausgeschiedene
Brigade Sarasin mehr wieder der I. Halb-Division
sich angeschlossen und in ein Frontalgefecht
verwickelt; die Brigade Boy de la Tour wegen

Terrainschwierigkeiten in der Gegend von Fey

Gegenbefehl erhalten, so dass von der
vorgesehenen Hauptangriffstruppe nur die Brigade
Secrétan vor Sugnens disponibel blieb, als es

Zeit war abzuschliessen.

Dieses Manöver damit verlassend und nun zu

unsern allgemeinen rekapitulierenden Bemerkungen

übergehend, wollen wir letztere damit
beginnen, dass wir fragen, ob eine so ausgewählte,
befestigte, mit Positionsartillerie armierte, voraus
bekannte Stellung für den markierten Gegner
den ganzen Gang der Manöver nicht doch etwas zu
sehr beeinflusse und ob das Gleiche nicht auch

vom Revue-Platze gelte? Die einzige, taktisch
und strategisch motivierte Rücksicht, die man
bei Wahl der letzten Stellung und Revue-Gegend
eigentlich nehmen dürfte, wäre diejenige, auf
möglichst rasche und bequeme Dezentrierung

und Entlassung der Truppea, und diese kann
man um so eher nehmen, als in der Regel ein

grosser Strassen- und Eisenbahnknotenpunkt auch
ein mehr oder weniger bedeutender strategischer
Punkt ist und in seiner Nähe auch irgend eine

Stellung oder einen wichtigen Abschnitt hat.
Was Inspektion und Defilieren betrifft, so könnte
der Inspektor allenfalls die Divisionen successive,

am einen oder andern Tage, • wenn sie gerade in
einer grossen Kolonne vormarschieren, an sich
vorbeimarschieren lassen, ohne Truppeneinteilung
und Marschordnung zu alterieren.

Möge dies in Zukunft so oder anders gehalten
werden, den Wunsch möchten wir aufrecht
halten, dass man nicht gerade mit dem Ren-
contre-Gefecht als dem schwersten, das an die

Führung und Aufklärung die grössten Anforderungen

stellt, den Reigen der grossen Manöver
eröffne, sondern dieses auf den Schluss versparte,
falls man nicht vorzieht, den Détachements- und
Divisionsführern überhaupt statt einem mehr
oder weniger genau formulierten Auftrag, nicht
einmal eine bestimmte Absicht vorzuschreiben,
sondern nur eine Situation zu markieren und es

ihnen dann zu überlassen, ob und wie sie jetzt ihre
Aufgabe, offensiv oder defensiv lösen wollen.
Wenn Auffassung und Absicht der Detachements-
und Divisionskommandanten um 7 Uhr abends

dem Übungsleiter bekannt sind, wird er immer
noch nach Wunsch, eventuell durch Eingreifen
von Flaggenbataillonen und -Batterien oder sup-
ponierter Verstärkungen ein lehrreiches Gefecht
herbeiführen können und jeder Gegner hätte
dann doch einen eigenen Entschluss fassen

können. Dann Hesse es sich vielleicht auch
probieren, wie es gienge, wenn Détachements- und
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